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.,Dass dem so ist, das tritt in demselben Maße stärker in die
Frscheinung, in dem das alte Europa fiir sich zu klein gervorden
ist und 

- 
im Ringen mit Amerika und der gelben Race

hinaus muss über die See, um den überschuss seiner Erzeugnisse
zu placieren,

,,Der verhältnismäßig kleine Antheil, .welcher uns bei der Ver-
sorgung jener ausländischen Absatzgebiete n:.ft\l\t, die nicht serade
zu uûsereû Nachbarn zählen, berveist, dass wir auf consum-
kräftigen Märkten noch immer unbekannt sind, während unsere
Concurrenten dieselben schon seit langem bedienen.

,,Diese Begrenzung des Horizontes schãdigt schon die commer-
zielle Thätigkeit im Inlande, sie behindert aber vor allem die
Entfaltung intensiver Arbeit im Auslande. Der österreichische
Kaufmann, der österreichische Handelsreisen de, .rvelcher auf fremden
Märkten den Vertrieb vaterländischer Producte fördern witl und
directe Handelsbeziehungen herzustellen trachtet, .ist heute selten
zu ñnden, und existiert ein solcher, so ist es eine ständige
Rubrik in seinen Klagen, bei seinen Connationalen nicht das
richtige Verstândnis fiir die Pflege solcher Geschäfte gefunden
zu haben.

,,IJnter dieseu Umständen komrnt, mehr als anderswo, bei uns
das Bedü¡fnis zum Ausdrucke, rveitere Kreise der Geschäftswelt
planmäßig flir den Export zu erziehen und dem Manee] initiativer
kaufmännischer Organisation clurch eine Ausgestaltung unseres
commerziellen Bildungsrvesens in der speciellen Richtung zu be-
gegnen, wo die Lücke praktisch empfunden wird, weil sie auf
unser ganzes Mitthun in den Erscheinungen des lVeltverkehres
zurückwirkt. Trotz ailer Fortschritte in den letzten Jahren
produciert dieses Bildungswesen selbst in der obersten Unter-
richtsstufe der höheren Handelsschule heute im großen und
ganzen nur kaufmännische Beamte, v/ogegen der mit freiem und
rveitem Blicke auszustattende lJnternehmer, rvelcher zur selb-
ständigen und verständnisvollen Leitung eines Weltgeschäftes be-
fähigt sein soll, der Fort- und Ausbildung außerhalb einer Schule
überlassen ist, die - nach Lage der Verhältnisse 

- 
im Dienste

österreichischer fnteressen gemeiniglich nicht eintritt.
,,Die Nothwendigkeit, das Bildungsniveau des Kaufmannsstandes

in Absicht aú Zíele soÌcher Art nt erhöhen, ist vou den be-
deutendsten Handelsnationen, wo die Bildungsgelegenheit, anders
als bei uns, nicht erst die Anregung rvirtschaftlichen Charakters
zu sein braucht, erkannt worden. Frankreich, England und die
Vereinigten Staaten von Amerika besitzen báreits 

-hochschulartig

eingerichtete Fachlehranstalten, und im Deutschen Reiche schritt
man im abgelaufenen Jahre daran, solche Institutionen an d,en
rvichtigsten Handelsplätzen zu schaffen.

,,Bei'uns wurde die Idee einer intensiveren fachlichen Ausbildung
des commerziellen l{achwuchses von verschiedenen wirtschaftl
lichen Corporationen und in den Kreisen der Geschäftswelt

selbst wiederholt angeregt; Gestart uncl Leben ge.\Ð'ann dieserbej-edoch erst durch ãi. i* Vereine mit .ioe* -fr.i ;Jiiã;;comité von Kaufreuten und Industrie[en unternommene Action
des österreichischen Handers-Museums, dessen präsidium mir den
Entwurf eines organisationsstatutes fúr eine derartige rr.nt.t i
anstalt voriegte.

,,Diese Schule ist als ein integrierender Bestandtheil des Handels-
\{usgrim¡ gedacht, um die iommerzie}ien Sammfo.g"" ,o*i.
die Bibliothek des Institutes dafür verwenden zu köänen und
den- Hörern Geiegenheit zu bieten, in das vom Museum .;ì; 

"i";;Reihe von Jahren betriebene kaufmânnische Informationswesen Ein-
sicht zu _nehmen, 

.welches sich mit der Ertheilung 
"o" 

Àrrk;;;;
und-Rathschlägen über Bezugs- und Absatzverhãrtnisse, iiber dìe
creditfahigkeit ausrándischer Firmen, über Zo[- und Frachtver-
hältnísse u. s. w. beschâftigt. Diese Anglrederung an das Museunt
rerfolg! noch den ZzøecÈ, dz'e aösolaz'erlei Hörr ieí tthrent ü¿r,lrr:i,í1 die Pra.rís mzlt .geeigneten ,F¿lrmen õekannfzumaclzen ømd öei
ílzr¿r eaenluellen ?lzatiglteir im Auslantle unÍerstìilzen, aber auch
¿iöerwaclzen zu hönnen,

,,Das ZíeI der zu grün,lenrlen Anstalt ist dahin abgesteckt,
dem fúr die international arbeitenden Kreise .,ron Hurrä.t ,rnã
rndustrie bestimmten Nachwuchse, bei werchem neben einer ail-
gemeinen kaufmännischen vorbirdung Geschãrtsroutine und praxis
tiermalen nicht mehr genügen, einJden heutigen Arforde;og*u: t t:i Stand entspreche¡de Bildune zu biãten, die sich åuf
alle Fachkenntnisse erstrecken, aber auòh beschränken soli, welche
die voraussetzung ftr ein erforgreiches Aufnehmen cres Mitbewe¡besim Auslande bilden.

_ ,,Der Lehrslof umlasst daher nebst einem auf die vollständise
Reherrschung der wichtigsten Handeìssprachen in Wo¡t 

";à $Ìr;ï;
abzielenden sprachunterrichte die ftii den Handersbetrieb maß-
gebenden speciatfåcher aus der vorkswirtschaftslehre und vorks-
wirtschaftspolitik, die unter dem sammelnamen der internationalen
Handelskunde und Handelsgeographie sich vereinigende Unter-
rveisung über die P¡oductiãnsi.ri,ältnirr. des Auîlandes, den
internationalen Handersverkehr, die verschiedenen Handersusancen
und Platzverhältnisse, sowie schließlich die lVarenkunde, wefcte,nach den einzelnen fndustriebranchen geordnet, di;'S;;";;;;
Verwendung und Bearbeitlng der wichtigsten Rohstoffe, Halbi
fabrikate und Enderzeugnissã Harlegen sJIÌ.

,,Dieser ökonomisch-commerzielle Theil des Lehrstoffes wird
seminaristisch zum Vortrage gelangen, und. ist beabsichtigt, miì
der ,Leitung der Seminarié" iicnt- nu¡ theoretis.f, u".g.iifa"i.,
sondern auch 

- 
in praktischer Thatigkeit gestanclene Kräfte zu

betrauen, rvelchen für einzerne Deair"s speãiaFachreute attachiert
werden sollen, die im Zuge des ftir das bitreffend. S.*l"ui fï""_mäßig festge.stellten Lehrstoffes besoncrere capiter desserben z'm
Vortrage bringen.
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,,Einzelcurse riber Disciplinen, welche in den Rahmen der
Seminarien schwer eingefrigt werden können, haben die Aus-
bildung zu vervollstândigen.

,,Arbeiten in einem Mustercomptoir sollen die vor dem Ein-
tritte in diese SchuÌe bereits erworbenen Kenntnisse durch übungen
über die Geschaftsfiihrung, insbesondere unter der Supposition von
Exportgeschäften auf. fremden Handelsplätzen, in der jeweiligen
Fremdsprache ergänzen.

,,Die Schule ruird aus zwei Jahrgängën und ei¡em Vorbe-
reiiungscurse bestehen, in welch letzterem jene Aspiranten durch
ein Jahr vorgebildet rverden sollen, die bei der vor Zulassung
in den ersten Jahrgang abzuÌegenden Aufnahmsprülung noch nicht
das erforderliche Maß von Wissen gezeigt haben, jedcch eine
entsprechende Veranlagung ftir die weitere Ausbildung erkennen
Iassen.

,,Diese Grundlagen der Organisation haben meine Genehmigung
sowie jene des He¡rn Ministers für Cultus und llnterricht er-
haiten, zumal sich der Unterrichtsstoff auf wenige, commerziell
rvichtige Fächer beschränkt und Gelegenheit zu einer gründlichen
Erlernung der wichtigsten Handelssprachen (engtisch, französisch,
spanisch und italienisch) geboten ist.

,,Da durch diese Lehranstalt passende Kräfte unserem Außen-
handel rverden zur Verfùgung eestellt werden können, welche
auch fernerhin die werkthätige lJnterstützung des mit der prak-
tischen Förderung unseres Exportes belassten Handels-Museums
genießen rverden, bin ich von der überzeugung durchdrungen,
dass damit ein Institut ins Leben gerufen *ä¿Jn rvird, welãheá
innerhalb seines Rahmens, inclem es dem heranwachsenden Kauf-
mannsstande ein dem moclernen Handelsbetriebe entsprechendes
Maß praktischen lVissens bietet, wohl auch die künftige Ent-
wicklung unserer internationalen Handelsbeziehungen vorzu-
bereiten imstande ist."

0rganisation.

Die Export - Akademie des k. k. österreichischen Handels-
Museums hat den Zweck, ihren likirern clie Befähigung zu geben,

zu Gunsten des österreichischen Außenhandels höhere commerzielle
Aufgaben im In- und Auslande, namentlich aber auf überseeischen

?Iàtzen,übernehmen und dauernd erfiillen zu könhen.

Sie soll in erster Linie kaufmãnnisch geschutte, túchtige Krafte
für den österreichischen Außenhandel sowie eventuell auch für
commerzielle Aufgaben des Consulardienstes heranziehen.

Nach Vollen/ung der Sc/zalung an der E.rport-Ahadente soll aöer
er'îte engere Veröïndung mit dern h. k. õsterrezlchisclzen Eand¿ls-Museum
beslelzen bleíöen, indenz das lelztere azrsorgen zaird, dass die Aôsolaenlen

zun ci c lts t i n e în ern ín I tin d i s c h en If an d e I sun t er n e hm en Un / e r kunf I f n d e n,
arn sích fùr eínen beslimmlen Zweig des österreíchischen Au./Senhandels

auszaôilden und dann 
- 

unler weílerer Unterslülzung des k. k.

österreiclzisclz¿n Ifaødels-MuseuTns 
- 

szlch im. Auslande, óezieltungs'

zaeíse au¡f einenfür den öslerreíchísclten Exþorl zttíc/ttigen üÕerseeisclzen

Plalze ln die Diensle des ersteren zu sÍellen.

Die Export-Akademie urnfasst zwei Jahrgänge und einen ein-
jährigen Vorbereitungscurs, ferner Specialcurse von verschiedener
Dauer, bezüglich welcher tlie Ubersicht des Studienplanes näheren
Aufschluss gibt. Außerdem wird den Hörern Gelegenheit geboten
werden, unter fachmännisch-pädagogischer Leitung im Laufe der
Studien hervorragende industrielle Etablissements sorvie einzelne
für den Exporthandel besonders wichtige Handels- und Hafenplätze
zu besuchen.

Für <tie Zwecke der Akademie werden vom k. k. österreichischen
Handels-Museum die Museumsbibliothek, die gesammten commer-
ziellen Sammlungen des Museums sowie die für die besonderen
Curse nothwendigen geographischen Lehrmittel, Apparate und
trVandtafeln zur Veríügung gestellt. Zur flnterstützung der Vor-
lesungen in Warenkunde und Technologie besteht eine besondere
lYarensammlung und ein Laboratorium.

Zweck.

OrgânisatioI
der ADstâlt.

Lehrmittel.

1
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u3'di',sr$l;". Die Hörer der Akademie sind.
a) ordentliche,
ó) außerordentliche.
Als ordenllíclte r{örer werden ín die Akademie Absolventen

höherer Handelsschulen (Handels-Akademien) oder eines Abi_
turientencurses einer solchen Anstalt aufgenommen.

Ferner finclen Aufnahme Abiturienten von Mitterschuren, rverche
sich mit dem Maturitätszeugnis ausrveisen und in den commer_
ziellen Lehrf?iihern und der französischen sprache Kenntnisse
besitzen, weÌche dem Lehrziele einer zweicrassigen Handelsschure
entsprechen.

AIle Candidaten, welche die Aufnahme als or<i.entliche Hörer in
den ersten Jahrgang anstreben, haben sich einer Aufnahmsþrüfung
zu unterziehen.

Ausnahmsweise können einzelne um die Aufnahme ais ordent-
liche Hörer ansuchende candidaten, welche ihre studien an einer
höheren Handelsschure (Handerr-Akademie) mit vorzügiichem Erfolge
zurückgelegr haben und sich auch über eine belobte Thätigkeit ìn
der Praxis ausweisen, durch die Studiencommission falweise ohne
Ablegung der Aufnahmsprüfung als ordentriche Hörer zugerassen
werden.

In den zøeílen /ahrgang können nur solche Hörer aufgenommen
rverden, welche die jahresprüfung über den .ersten JJhrgang in
alien Gegenständen mit gutem Erfolg abgetegt haben-

In den vorõerezlrztngscurs werden Abiturienten von Mittelschulen
auf Grund des Maturitâtszeugnisses ohne Aufnalzmsprùfung auf-
genommen.

In die beiden Jahrgänge werden höchstens je 3o Hörer und in
den Vorbereitungscurs nicht mehr ais zo Höier zugelassen.

. Auferordentlïclze I{örer, welche nur nach Maßgabã der verfüg-
baren Plätze Aufnahme finden können, haben in der Regei eirie
angemessene Vorbildung sowie das Alter von mindestens rg Jahren
n¿chzuweisen

Dzle Vorlesungen ôeglnnen am Montag den t. Octoõer tgoo,
B Uht- ¡rti/2.

An der Erþorl-Ahadenzie ôeslehl -Frequênzzzx)ang; der Besaclz der
. Vorlesungen und Senzinaríen wird strenge ijôerzløcltl.

Aclztttigíges angereclzlferlígÍes F¿rnôleiöen aom (.lnlerrícJzlc hal die
Shzicltung dts óelrffinden Horers nrr .Folge.

sludienserd. ordentlíclze Hdrer zahren ein Studiengeld von r5o Kronen filr
jedes Semestei.

AufierordenÍliclte Hdret haben fúr die einzelnen Collegien, be-
ziehungrveise curse per lvochenstunde und Semester ein Honorar
von ro Kronen zu entrichten.

Bereits bezahltes Studiengeld wird in keinem Falle zurück-
erstattet.

Außerdem ist von alen trIörern eine einmarige rnscriptionsgebür
von 20 Kronen und von den Hörern der beiden Jahrgángã der

Ak¿demie ein jährricher Lehrmitterbeitrag von 3o Iironen zu ent-
richten.

_ studiengeldbefreiungen werden, soweit nicht einzerne stiftungen
besondere Bestimmungen entharten, nur an ordentriche Höier,
welche einen sehr guten Studienerfolg ausrveisen, nach Zurückj
legung des I. Semesters von der Studlencommissíor., verliehen.

An der Anstalt besteht eine ,A.nzahl von Slipendiez, die von
Handels- und Gewerbekammern errichtet wurden.

"o*"."n1ï,J*ruar 

werden Colloquien aus allen l-ehrgegenständen colloeuimonncl

. Solche Hörer, welche ohne triftigen Grund die Colloquien
nicht ablegen, werden gestrichen.

In der ersten Hälfte des N[onates Juri finden im vorbereitungs-
curs und im ersten Jahrgange die Jahres_prüfungen statt.

Die ordentlichen Hörer haben sich am Schlusse des zweiten
Jahrganges einer strengen Abgangsprüfung (auf Grund einer be-
sonderen Prüfungsordnung) vor einer prtifungscommission, werche
rinter dem vorsitze eines vertreters des k. k. Handelsministeriums
stattfindet, zu unterziehen.

Im Falle eines ungünstigen Ergebnisses kann die prüfungs-
commission die wiederhorung der Jahres- oder der strengen db-
g_angsprüfung aus einzelnen Gegenständen od.er die eì-nmalige
Wiederholung des Jahrganges gestatten.

Zeugnisse werden den ordentlichen Hörern nur über die mit zeusnisse.
gutem,.Erfolg..zurückgelegte Abgangsprûfung, und zrvar als,,Ab_
gaDgsdrplome,, ausgestellt.

..In.dem Abgangsdiplom kann die besondere eualification der
Absolventen für stelungeu in bestimmten überseeischen Gebieten
ersichtlich gemacht werden.

,U.ber qie Jahresprüfung am Schlusse des ersten Jahrgangeserhalten die ordentlichen Hcirer nur certificate mit e"g.ut. ã.,
Prüfungsnoten als Auszug aus dem Hauptkatalog

Außerordentliche Hörer erhalten nur dann Zeugnisse, wenn sie
sich am Schlusse des Studienjahres einer prüfung unterziehen, und
zwar fur jeden Gegenstand ein besonderes Zeugnis.

Die rnscription in die Akad.emie findet bei der Direc- - r'scripriotr,
tion des k. k. österreichischen Handels-Museums, ix., o'T,lüiiiåJ"
Berggasse 16, am 15. und 16. Juli sowie in der Zeit vom,
eo. bis 26. September von 9-rz Uhr vormittags statt.
, Das Studienjahr beginnt am r. October und endet l\{itte Jutides nächstfolgenden Jahres.

Die Aufnahmswerber haben bei der Anmeldung ihr letztes
Studienz-eugnis (Maturitäts-, beziehungsweise Abgangir"og"irj 

"oãden Tauf-, beziehungsweise Geburtsschãin sowie aie sõostrg-.r, ñr"n-
lerse (vergleiche ,,Beclingungen der Aufnahme,,) tiber fraktischeVerrvendung und angemessene Vorbildong uorrulegeo. '
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Die Aufnahmsprüfungen finden am 28.,29. und 3o. Sep-
tember statt und beginnen an jedem dieser Tage um
9 Uhr vormittags

Bei der Anmeldung ist die Inscriptionsgebtir mit eo Kronen
und nach bestandener Aufnahmsprüfung das Studiengeid für das
I. Semester sowie von den Hörern der beiden Jahrgänge der
Akademie der Lehrmittelbeitrag von 30 Krone¡i zu erlegen. 

.

Außerordentliche Hörer haben nebst der obigen Einschreibe-
gebùr auch das auf das I. Semester entfallende Honorar für die
belegten Coilegien bei der Anmeldung zu entrichten.

Das Studiengeld für das II. Semester ist am r. Màtz zu be-
zahlen.

, Sonstige nâhere Auskünfte ertheilt die Direction cles k. k. öster-
reichischen Handels-Museums (IX., Berggasse l ó) auch im Cor-
respondenzwege,

provisorische

Studien- und Disciplinar-0rdnung
für die Hörer der Akadernie.

Genehmigt vom nohen k. k- Ifandelsministerium mìt Erles6 vom 21. Juli 1899, Z. g924S,
im xinvernehmen mit dem tîiî 

i;' Ì'iîJ;;:';:;rrtî""ït*" "'u" u"*""i*t' r";;;

ç . $ .r. Die Leitung der studien sowie dieAufsicht und Disciprinar- Leirung.
gewalt über die Hörer der Export-Akademie steht dem Director
sowie in dessen Vertretung dèm Vicedirector des k, k. öster_
reichischen Handels-MuseuÃs, ferner dem professor.rr"oti.lio*
der Export-Akademie zu.

A,ls.Disciplinarbehörde höherer fnstanz fungiert die Studien-
commission der Export-Akademie. -o---- .*^-

$ z' Sämmtliche Hörer (ordentliche und außerordentliche) der,ursem€i!€vor.
Export'Akademie haben unbeschadei der ihnen durch die GÁetzeund allgemeinen vorschriften auferregten pflichten eio ih.e, Àn-
.gehörigkeit an die Export-Akademie ãntsprechendes V.rf,"fi."-z
beobachten, den frir crie Hörer der Expoit-Akademie getroffenen
Anordnungen nachzukommen, den Verfügungen der akademischen
Behörden und Functionä¡e zu entsprechin înd den retzteren die
gebürende Achtung zu erweisen, stud¡enordnung

$ 3. Die ordentlichen Hörer erhalten nach erfolgter fnscription Lestiualious-
Legitimationskarren sowie ein Mercrungsbuch, die uui..orã.riir'J;; on5ffiiä$î:,,.nur das letztere.

$ 4. Sâmmtliche Hörer sind zum regelmäßigen Besuche der Frequenz.
Vo¡iesungen, Seminarien, Ubungsstundeã .oriã der allfellieen
Repetitorien und zur Theilnahme-an den Excursionen 

"".pãi"fætund haben alle.angeordneten Arbeiten auszuführen.

.- $^ s' Die Trequenz des unterrichtes wird von jedem einzern€n überwachung
Professor und Docenten tiberwacht und im Meldungsbucrr. u"rtádgt. a"" r""qo"'"i

$ 6. wer durch Krankheit oder andere umstande zu einer vãr- versäûmn.s.
säumnis genöthigt wird, hat hievon der Direction des k. k. <;stàr_

I

I

I



reichischen lIa,ndels - Museums ohne verzug uals¡ '{n.gabe der

Gründe die schriftliche Anzeige zu erstattei und derselben beim

wiedererschei"nä--ã.o xu"rr*ãis über die ursachen seines Fern-

bleibenszuliefern.WerlåingeralsachtTageohneEntschulcligung
ausbleibt, wfud als ausgetreten an-sesehen'

\l'obnuDss' $ z rvpi.'îi";;;t;;;ã;;t"g9o.dËt Hörer sind ohne Verzug der

veränderunse!. Direction des k. k. .österreichischen Hand.els-Museums atzuzetgen'

Bescbä- S s' Di;"R;;*ii"itLtìit" der Export-Akademie' ihre Einrich-

disunsen. tungsstücke, Lehrmittel u. s. Iv. _sinä sorgfältig. zu schonen' Für

Beschaciigul;;"ì;;'Ï;t;;' zu leisten' Zo ðittt' Ersatzpflicht

können, i;."i"llt ãlt- ã"t"t'a¿iger nicht *i1t-il'- wird' aiie

Hörer des betreffenden Collegiums verhalten weroen'

rìaÌ,cben. g q' l"t"ï"¡"tt"*fteo ii deo Räumen des k' k' öster-

reiãniácheo Handels-Museums ist rlntersast'

Beoärzu's der $ ro. Die unterrichtsräume_ werden nac"h beendigtem unterrichte
"*ä;;*?'*' g.r"Jbr;; und dürfen außer dieser Zeit au mit besonderer

Erlaubnis å"r-õir""tloo des k. k. österreichischen Handels-Museums

benützt werden'
prürunsen. g ,r. Zt-Weihnachten und zu Osternx) haben^sämmtliche

(orclentlich-e- und außerordentiiche) Horer in jedem Gegenstancle

ein Colloquium abzulegen'
Die ordentlichen Hörer haben sich außerdem am Schlusse des

Vorbereitungscurses sowie des I' Jahrganges einer Jahresprüfung'

i.r"., 
"*""s.-ttr"rr. 

ie, u. Jahrgängei einer Abgangsprüfung zu

unterziehen. 'nes jeden
Die außeror<lentlichen Hörer haben am Schlusse 

'er

Jut res t lnli;itììi;h At Yon ihnen frequentierten vorlesungen

Einzelprirfuneen abzulegen' 
1 Abgangs-

Die naherËn, die Ablégung der Colloquien'Jahres-.unc

prüfungen regelnden Bestimmungeo sinä in dim Prúfungsregulativ

enthalten'
Zeusoisse. $ rz. Die ExportAkademie stellt den ordentlichen Hörern

,ro, e."oíig;,"g"'i"h;;; 
-s;Jien 

keineriei Zeugnisse aus. Die Ergeb-

nisse der lahresprüfungen werden in dem Stammblatte jedes

Hörers r.ri.i.irï,ir. ùîL-r die jeweiligen-studienerfolge" der Hörer

erhalten ã"'"o nf"t", beziehungswelse Vormünder auf Verlangen

¿urLoort'*Ñã"n ãtä"tl"gtmaßigå Beendigung der Studien erhält

jeder o,at"tiìttt" Hörer" ein Abgangsdiplom' ^ ' '
DieaußcrordentlichenHörer"erhäIt.nu*Sbhlusseeinesjeden

Studieo¡iìes'äg*t* tibe' dit von ihnen abgelegten Einzel-

prüfungen' ;aales wird
Bibtiothek. g t3.bi" Benützung cler Bibliothek und des Lesei

duich 
-besondere Vorschriften geregelt'

vereine urd g ra. oie Hörer der e*port-,ttãdemie dürfen ohne Bewilligung

versammrunse! der Direcìion des k. k. ösierreichischen Handels-Museums weder

-) V"- St"dienjabr j99oiI:o: sollen die Colloquien laut Beschluss des

P¡ofessorencollegiumsEnden"tt"*t^''Ug"h"it"oï"td"o'rrofürdiêGe-
nehmigung noch' nicht herabgelangt i:t'
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Versammlungen abhalten noch Vereine bilden' Auch kann die

Direction deî Hcirero die Theiinahme an bestimmten Versamm-

lungen, Vereinen oder Vereinsproductionen. untersagen'

I r q. Das Studieniahr an der Export-Akademie beginnt mit

,. "O"Ìo¡Jr-"""ã-,"[íi"¡t mit Ende JuIi. Dassetbe zerfâllt in

,*"iðåä*r.f ã.r"o zweites am ró' Februar beginnt' Die Vor-

i;;;;;;;;d' P.tlfong"o werden Mitte Juli abgeschlossen; .der
R;;;î;. Studienjahreã wird zu Studienreisen verwendet' welche

sich auch in das Ausland erstrecken können'

$ ;;. Außer den Sonn- und Feiertagen bestehen folgende

Ferialtage:- 
,j ¿.i Namenstag Seiner lVlajestät des Kaisers;

;í ä;; Ñil;ort"i w"itu"d Iúrer Majestät der Kaiserin;

;í il w;il;;"r,år*i." vom zz. December bis einschließlich

ó. Íäone, iedes Jahres'" iii,i; ò;;#;";om Palmsonntas bis einschließiich oster-

dienstag;
,) di,e beiden Pfrngstfeiertage;

Á lì".i"i:"ti"rìrg; "uo' Ã"ôtdout'g der Direction des k' k'

cisieireichischen Handeis-Museums'"" 
.ç'ì;: 

'iJ" -Üu.r,r.to"g 
der obigen Vorschriften' insbesonclere

v"Ìr"ii,roä.r, des Anstanães oder der Sittlichkeit' Störung der

d'h; T;d"ö;d;; I des unterrichte s, fortgesetzte vernachlässi gun g

ãä-St"ãi.., Bethe'iligung an poìrtischen und.sonstigen Agitationen

und Demonstrationen, io"¿øli"h" Beschädigung der Lehrmittel'

il;r,'l;;;;" 
- 
oo¿ cetat¡schaften, IJngehorsam sowie Verletzung

il;^.;"h;ÌJtgen Achtung gegenriber ãem Director' dem vice-

director sowie den úb;ige; Functionären -der Anstalt und Be-

;iJù;g; ãLr StudiengË"o"to werden als Discipiinarvergehen

angesehen.
ê r 8. Die Handhabung der akademischen Disciplin sowie die

ahiciung von Disciplinarvergehen gfol.St: -----i,- 
á"i"tt Rtige såitens des betreffenclen Professors;

e" durch DisciPlinarstrafen'
Als solche bestehen:
,i'"V"t*Ëi. durch den Vorstanrl des Jahrganges' beziehungs'

weiie des Vorbereitungscurses; -" ã-v.i*"i, durch ãen Diréctor oder Viceclirector des k' k'

östJrreichischen Handels-Museums ;

r) verschärfter Verweis durch den l)irector des k' k' öster-

."iJf,irãi""--frur,¿.tt-I't".eums in Anwesenheit des Professoren-

collesiums der Export-Akademie, eventuell mit der Androhung'

;;i-i*"iruã^.i".i"*i.aerholten, wenn auch geringeren Straf-

;ffigk.t, ãi. 
-w"g*"itung 

ven der 
^Anstalt. 

erfolgen werde;

di wegweisuttg uott der Export'Akademte'.

í ,;. "B.i for?g"r.trL;vîi"ch1:issigung. der Studien.gdel beitËii;""ii"tf*:"

erheblicher Verletzung der akademischen Disciplin kann 
-{ie 

Amjs-

;;;dlõ;"gen Sistiärung oder Aberkennung des einem Hörer der

Studieliabr

I¡erialtage.

Disciplinar-
ordnung.

ì)iscipiinar-
Yergehen.

DiscipliDâr-
6tråfeD. .
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Disciplinar.
YsrfahreD-

Rocursrecht

anBeldug.

Export-Akademie etwa verlieheneu Stipendiums oder der Befreiung
vom Unterrichtshonorar eingeleitet werden.

. S eo. fn Fá,llen, in welchen eine Disciplinarstráfe nach $ rB, z,
iit. r und d, in Frage kommt, erlolgt vorerst eine Unteriuchung
durch die Direction des k. k. österreichischen Han<lels-Mo."o*J,
welche sodann nach durchgeführter Beschlussfassung des Lehr-
körpers die Entscheidung trifft. Von der Androhung der Weg-
weisung sowie vom etwaigen Vollzuge derselben lerden die
Eltern oder Vormünder der Hörer in Kenntnis gesetzt. Die Weg-
weisung wird durch Anschlag am schwarzen Brette der Expori-
Akademie bekanntgemacht.

$ zr. Gegen clie mit einem Disciplinarerkenntnis d.er Direction
des k. k. österreichischen Handels-Museums verfügte lVegweisung
steht der binnen acht Tagen bei dieser Direction zu überreichendé
Recurs an die Studiencommission zu, Dieser Recurs hat auf-
schiebende Wirkring; es steht jedoch der Direction frei, bis zur
Entscheidung der Studiencommission die geeignet erscheinenden
Verfügungen zu treffen.

$ zz. Die Austrittserklärung eines in Disciplinaruntersuchung
gezogenen Hörers ist vor Beendigung cler letzteren nicht zulässig.

Abhaltung der Diplomsprüfutrg,

l'
I

I

À
I

I

I

I
I

I
I
I

I

Regulativ
I

I

I

i

I

I

I

i

:!
.!

I

I
J

I
t

Auõtritts-

fùr die

I

I

,i
I

l

I

$

Genebmigt vom hohen k. k. H¿ndelsministerium im Einvernebmen mit dem bohen k. k.
trfinisrerirm für Cultus un¿l IJnterricht mit Xrlaß vom 19. Juni ISOO, Z.Zg.ZZZ.

$ r, Alle ordentlichen Hörer der Export-Akademie des k. k.-' allsemeine

österreichischen Hand.els.Museums haben sich behufs Erlangung 
Bestin¡munsen

des Abgangsdiplomes am Schlusse des zweiten Jahrganges der
Akademie einer strengen Abgangsprülung zu unterziehen.

Durch diese Prtifung soll die wissenschaftliche und praktische
Bef?ihigung der Candidaten für ihren Beruf, sowie deren selb-
ständige Auffassung erwiesen werden; sie soli insbesonders auch
den Nachweis liefern, dass der Candidat die vollstândige Kenntnis
aller Prtifungsgegenstände in theoretischer und praktischer Hin-
sicht in jenem Maße besitzt, in welchem dieselben an der
Akademie gelehrt werden.

$ z. Ztt den strengen Prüfungen werden nur jene or<lent- Zulassung'

lichen Hörer der Export-Akademie zugelassen, die sich über den
regelmäßigen Besuch der vorgeschriebenen Vorlesungen an der
Akademie mittels des ordnungsmâßig bestâtigten Meldebuches
ausweisen.

Außerordentliche Hörer werden zu den strengen Abgangs-
prüfungen nicht zugelassen.

$ 3. Die strengen Prüfungen finden alljährlich in der Zeit vom zeit.

r. bis 15, Juli statt.

S +. Die Prtifungscommission besteht aus einem Deiegierten Prùruûss-

aei t. t<. Handelsministeriums als Vorsitzenden, einem Delegierten commission'

des k. k. Ministeriums fiir Cuttus und lJnterricht, dem Director
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des k. k. Handels-Museums, zwei dem Lehrkörper nicht ange-
hc;rigen Prüfungscommissären und den betreffenden Fachprofessoren,
beziehungsweise Docenten für jeden PrüfungsgegenStand.

Die Mitglieder der PrÍifungscommission werden vom k. k.
Handelsministerium im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium

. für Cultus und Unterricht alljährlich ernannt.
Der Vorsitzende hat die Prüfungscommission einzuberufen

und bei Verhinderung eines Prüfungscommissärs ftir Ersatz Sorge
zu tragen,

Prüfunssf¿ichêr. $ 5. Prüfungsgegenstände sind:
t. Französische Sprache und Correspondenz.
z. Englische Sprache und Correspondenz.

3. Itaiienische oder spanische Sprache und Correspondenz.
4. VolkswirtschaftsÌehre, Zoll- und Handelspolitik.
5. Internationale Handelskunde uncl Handelsgeographie,
6. Warenkunde.

7. I{andels- und Wechselrecht.
8. Comptoirwissenschaften.
g. Transport- und Tarifwesen, einschließlich des Verschiffungs.

.geschäftes.
Der Candidat ist berechtigt, sich der Prüfung aus der vierten

oder einer weiteren im Lehrplane der Anstalt enthaltenen Frèmd-
sprache bei der strengen Abgangsprüfung zu unterziehen, wenn
derselbe die angesetzten Colloquien in der betreffenden Sprache
mit besonders gutem Erfolge abgelegt hat,

. Rücktrift. $ 6, Bei Rücktritt während der Prtifung hat die Commission
unter sorgfâltiger Erwägung aller Umstände und des bisherigen
Prüfungsergebnisses zu entscheiden, ob die Priifung als abgelegt
zv geiten hat oder nicht, und bejahenden Falles mit welchem- 
Erfolge.

Candiclaten, welche vor Beginn der Prüfung zurûcktreten, kann
die Ablegung derselben bei dem nächsten Prüfungstermine aus-'
nahmsweise durch das k. k. Handelsministerium im Einvernehmen
mit dem k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gestattet
werden.

Abtheirunsen. S Z. Die strengen Prüfungen zerfalle¡ in zwei Abtheilungen.
Die erste ist schriftlich, die zweite ist mündlich abzulegen.

Schriftliche
Prüfuug. $ 8. Die schriftliche Prüfung besteht in Clausurarbeiten, wobei

nur die Benützung jener BeheiÍe gestattet ist, welche auf dem dem
Candidaten eingehândigten Prüfungsthema angeführt sind.

Werden andere Hilfsmittel benützt oder eischeint der Prüfungs-
commission die Arbeit nicht selbständig angefertigt, so entscheidet
die Prrifungscommission clarüber, ob die Wiederholung der Prüfung
sofort anzuordnen ist oder erst nach Jahresfrist gestattet wird.

$ 9. Die Dauer der schriftlichen Prüfung sowie das Programm
fiir dieselbe wird 'atljährlich durch die Prtilungscommission fest-
gesetzt.

Prüfungsdsuer,
Theme.

$ r o. Die Durchfrihrung der schriftlichen prüfungen obliegt Durchrühruns
dem Professorencollegium der Export-Akademie.

$ I r. Die von- clen betreffenden Fachprofessoren corrigierten
und censurierten schriftiichen Arbeiten sind der prüfungscomÃission
vor Beginn der mündlichen Prüfung vorzulegen.

$ rz. Der zweite Theil der strengen prüfungenbesteht in einem
mündlichen Examen vor der Prüfungscommission.

Die mündlichen Prüfungen werclen öffentiich abgehalten.
Bei der Berathung des Prûfungsergebnisses ist die öffent-

lichkeit ausgeschlossen; das Ergebnis der prüfung wird öffentiich
verkündet.

Correctrrr,
Censur.

Ilündlicbe
Prüfung.

$ t ¡ Die Dauer der mündlichen Prüfung betrâgt für jeden prüru'ssdeuer
Candidaten in der Regel ein und einhalb Stunden.

$ r.4.. Das Ergebnis sämmtlicher Prüfungen stellt die prúfungs- Ðrgebnis.

commission durch Stimmenmehrheit fest, rvobei die Leistungän
des Candidaten während seiner Studienzeit an der Akadeäie
gleichfalls in Berùcksichtigung zu ziehen sind. Jeder prüfungs-
commissär hat ein Gesammturtheil abzugeben. Die Abstimmuig
in der Prüfungscommission rpird zunächst dadurch eingeleitet-,
dass der Director des Museums sowie sämmtliche an der Þrüfung
betheiligten Fachprofessoren ihr Votum über die eualifrcatioi
rles Candidaten abgében, worauf auch die übrigen Mitgiieder der
Prüfu'gscommission die Leistungen der candidaten beurtheilen.
Bei der Abstimmung sind die Voten des Directors sowie der ein:
zelnen Fachprofessoren inssesammt mit der gleichen Stimmenanzahl'
wie die der übrigen Mitglieder <ier prüfungscommission in das Ab-
stimmungscalcul einzubeziehen. Bei Stimmengteichheit giit jenes
Votum als angenommen, für welches der Vorsitzende eintriti.

Gegen das \rotum der Prüfungscommission ist kein Rechts-
mittel zulässig.

$ ts. Nach mit Erfolg beendigter Abregung der strengen.rbgarssdiprom
Prúfungen wird dem Candidaren ein ,,Abgangsdiplom,, auJge-
fertigt. Im Faile derselbe eine besonclere wissènsðhaftliche u-nd
praktische Betâhigung in einzelnen Prüfungsgegenstánden errviesen
hat,-.ist in_das Abgangsdiplom die Bemerkung, dass die prüfung
in diesen GegenstÍinden ,,mit A 'szeichnunÉj,, abgelegt wurde, aufzul
nehmen. Die Abgangsdiplome sind von allen pri.ifunescommissären
zu unterzeichnen und kann in denselben die besondere eualifica-tion des Candidaten für Stellungen in überseeischen Gebieten
ersichtlich eemacht werdcn.

Die AbÌegung der Diplomsprüfung ist im Meldebuche d.es be-
treffenden Hörers anzumerken.

$ r ó. Für clie Ablegung der strengen prüfungen ist keine
Taxe zu entrichten,

Die Stempeìgebären sind vor der Abhaltung cler prülung
von dem Candidaten zu erlegen.

TaxeÊ
und. Gebürer-

2
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Wietlerholnng
der Prüîung. $ r 7. Im Falle eines ungünstigen Ergebnisses der Diploms-

prüfung ist die einmaiige Wiede¡holung dieser Prüfung gestattet'

Solite die Prúfungscommission bei Beurtheilung des Gesammt-

erfolges zu dem Ergebnis gelangenr dass der Candidat befrie-
digende Leistungen aufweist bis auf einen Gegenstand, so kann

demselben die Wiederholung der Prúfung aus diesem Gegenstand
gestattet werden.

Die Frist ftir die Wiederholung der Prüfung ist von der

Prüfungscommission in keinem Falle unter vier Monaten fest-

zusetzen.

$ r8. Über die Prüfung wird von dem rangsjtingsten plülenden
Miiglied des Lehrkörpers ein Protokoll geftihrt, in -¡¡elchem

dasÞrûfungsergebnis und das Stimmenverhâltnis aufzunehmen ist' Lehrstoff.

A. Vorbereitungscurs.

t. .Franzdsísclze und englísclte Spraclze

a) Gratnmalíþ. Formenlehre. Die Hauptregeln der Syntax.
Anwendung der Zeiten, Die Verneinung.

Õ) Lecliire. Ubersetzung und Besprechung von Aufsâtzen und zu-
sammenhängenden Darstellungen ailgemeinen und commerziellen
InhaItes.

c) Hantlelscorrespondenz. Eibfache Briefe riber Bestellungen. Aus-
führung derselben, Facturen, Scheine, Quittungen, Anweisungen,
Checks. Briefe über Tratten, domicilierte lVechsel, Commissions-
tratten, Rimessen, Conto-Corrente, Erkundigungs- und Auskunfts-
briefe, Mahnbriefe und Reclamationsbriefe.

Die Ausarbeitung der Briefe erlolgt nach gründlicher Besprechung
des betreffenden Geschäftsfalles und der in derartigen Briefen vor-
kommenden Redensarten und Gallicismen, beziehungsweise An-
glicismen durch jeden Hörer selbstándig; aile angefertigten Briefe
werden corrigiert und mit den Hörern in Bezug auf Form-,
Inhalts- und Sprachfehler besprochen. Von Zeit zt¡ Zeit werden
Dictate von Handelsbriefen geiibt.

d) Conuersafion. Im Anschlusse an die Lectüre und Handels-
correspondenz 'wird möglichst häufig die Conversation in der
betreffenden Fremdsprache gepflegt, wodurch dieseibe immer
mehr und mehr auch zur Unterrichtssprache wird.

z. Ífande Isgeograþ lzie.

Grundzüge der allgemeinen Erdkuncle, soweit sie zum Ver-
stând.nis von Klima, Production und Verkehr erforderlich sind.
Ubersicht der Länderkunde: allgemeine Geographie, Topographie,
Productions-, Verkehrs- und Handelsve¡hältnisse der einzelnen
Staaten mit besonderer Berücksichtigung der øllgenzaínen lerhá,lt
nisse Österreich-Ungarns und d.er ftir den österreichischen Außen-
handel wichtigsten Staaten und Gebiete.

c*
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1. VoÌkstøzrlschalfls leltre.

Grundbegriffe. Entwickelung der Volkswirtschaft und der Volks-
wirtschaftslehre. Dic Production, ihre Zrveige, Factoren, Orga-
nisationsformen. Schranken der Production, Krisen. Handel unci
Verkehr. Preisbildung. Geld-, Credit- und Versicherungswesen.
Güteri'ertheilung und Consumtion. Bevölkerungslehre. Aufgaben
der Volkswirtschaftspc.litik. Elemente der Finanzwissenschaft.

l. Handels- und 'W'eclzselreclzl,

Systematische Ðarsteilung des österreichischen Handelsrechtes,
Einleitung. Die Stellung des Handelsrechtes im Rechtssystem.
Die Gründe dieses Sonderrechtes und seine Erfordernisse. Geltungs-
gebiet des Handelsrechtes, Abgrenzung zrvischen Civil- und Handels-
recht.

Quellen des inländischen Handelsrechtes. Rechtsquellen des ax¿s-

lcindz s c hen Handelsrechtes.

Begriff des Kaufmannes. Das Verh¿iltnis des Handelsrechtes und
Gewerberechtes zum Kaufmannsbegriff. Rechte und Pflichten der
Vollkaufleute, die Firma, Procura. die Handelsvollmacht. Das
Handelsregister. Der Mäkler.

Das Gesellschaftsrecht. Die Handelsgesellschaften des öster-
reichischen Handelsrechtes mit Berücksichtigung der auf clie Actien-
reform gerichteten Bestrebungen, dèr Grundzi.ige cles deutschen
Actienrechtes und der deutschen Gesellschaften mit beschrânkter
Haftung.

Der clingliche Rechtserrverb. Die einschlägigen Grundprincipien
des Privatrechtes, die Bestimmungen des Handelsrechtes, das kauf-
männische Pfand- untl Retentionsrecht. Der Abschluss von Ver-
trâgen nach Handelsrecht, die Offerte, der Handelskauf. Dcr Com-
missionär, der Spetliteur und die wichtigsten Bestimmungen des
Frachtrechtes.

Wechselr¿clzt: Steliung des \Vechsels im Rechtssystem. Die rvirt-
schaftlichen Functionen des Wechsels und die diesem Zlgecke
dienenden Rechtsinstitute. Die Wechseltâhigkeit, die Wechsel-
erfordernisse, die Wechselclauseln, die Bedeutung der einzelnen
Wechselscripturacte, das Indossement, das Accept, die Zahlung
des Wechsels. Der anormale Lauf des Wechsels, Regress, fnter-
vention, Amortisation, Wechselvervieltältigung, Wechselverjâhrung.

5. Kaufrndnnísclt¿s Recltneta.

Da in diesem J,ehrfache neben der Kenntnis der verschiedenen
Rechnungsoperationen des kaufmännischen Verkehres praktisches,
sicheres und rasches Rechnen als ein HauptzieÌ gesetzt rverden
muss, so wird mit einer gründlichen Einüìrung der Rechnungs-
vortheile und des Rechnens mit benannten Zahlen, insbesondere
mit englischem l{aß, Gewicht und Geld begonnen. i{ie¡auf

werden <iie Verhãltnis., Gesellschafts-, Durchschnitrs- unci }lischungs
rechnung kurz, der Kettensatz, die procent- und promille-, soõie
die Zinsenrechnung eingehend wiederholt und weiters durch_
genommen: die Discontrechnung im Inlande und auf den wichtig.
sten Plätzen des europäischen Auslandes, die Conto-Correni-
rechnung, die Terminrechnung, die Devisenrechnung am Wiener
Platze, die Gotd- und Silber- sowie die Münzrecúnung im In-
uncl Auslande, die Effectenrechnung am trViener platze, cìiã Vfaren_
calculation, die Devisenrechnuns auf den wichtigsten plätzen des
europâischen Auslandes, die Devisen-Arbitragè, d.ie Effecten_
rechnung des Auslandes.

6, Cornplotrarðeílen and Corresþondenz,

Die Schriftstücke im postverkehr. Die postsparcassa, cieren
verkehr und die sich hiebei ergebenden Briefe und Schriitstticke.
Briefe über Barsendungen, Checks, Er.täge (Erlagscheine) und Ver_
gütr¡gen. Briefe über Wechsel und Tratten. nriefe U¡ei Valuten-,
Devisen- und Effectengeschäfte. Die comptoirarbeiten und Briefá
im lVarengeschäfte für eigene und fremdi Rechnung (Offerte, Be_
stellungen, Ausfrihrungsanzeigen, Noten, Rechnung-en, Factúren,
Gewichtsspecification, lViderruf, Reclamationsschrãiben, Markt_
berichte, Einkaufsauftrag und Au sftihrun g, conti fi nti, consignations-
facturen, verkaufsrechnungen). Briefe und schrirtstücke iir spedi-
tionsverkehr (Verladungsnoten, Frachtbriefe, Ladescheine, Conrros-
samente). Lagerhausverkehr (Lagerschein, Warrant). ôi. V"r_
sicherungspolizze. Die Verzollungspapiere. Erkundigungs_ und_
Auskunftsbriefe, Mahnbriefe, Briefè über ContiCoîrenti, E;
pfehlungs- und Creditbriefe, Briefe über participationsgeáchafte
in Waren, Circulare und Dienstofferte.

t

ri;^

-a' 7. Baclzhallung.

. !,weck und Systeme der kaufmännischen Buchhaltung. Gesetz_
liche vorschriften über die Führung der Bücher. Das Inientarium.
Die in der Praxis des waren-, Bãnk- und speditionshandels vor-
kommenden Hilfsbücher. Die Grundbücher der einfachen Buch-
haltung- verbuchung eines Geschäfúsganges nach der einfachen
Methode. Die Grundbücher der doppetten Buchhaltung. Ver_
buchung ein-es umfangreicheren Gescháftsganges eines lvär.o_.rr.
gros-Geschäftes 

-(mit- Commissions- und ÞartLipationsgeschäften)
nach der doppelten Methode. übungen im Monats_ ,ioa yuU"r'_
abschiuss' Die Buchhaltung bei offenen, commandit- und stilren
Gesellschaften.

B. Stenographie (System Gabelsberger).

-.wortbildung 
und \vortkürzung. Einführune ín die Satzkürzuns.

Dictate von Geschäftsbriefen (6o-io \ryortã in cler Miouie). 
-
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II' semester: Fortsetzung der Grammatik. Schwierigere Lesestücke.Llandelsbriefe nach Originalen aus der Gescháftfrrrr*ir. t;;;ü;italienischer, beziehungsweise spanischer Journale und. daran an-scnrreþeno Uonversationslibungen über Tagesfragen sowie ùberThemata commerziellen Inhalies.

B. Akademie.

"[. Sprachen.

.Franziisisclte und engltsche Sprache und Còrresþondenz,

f. Jahrgang. Wiederholung und .rveiterer Ausbau der Grammatik
sorvie schriftliche Übungen hauptsächlich im Anschlusse an die
Lectüre handelsfachlicher Bticher. synonymen. Freie Aufsätze. con-
versationsübungen. schwierigere l/bersetzungen cornmerzielier.
Aufsätze und schriftstücke. Lectüre fremdsþrachiger Journale-
übungen aus der Handelscorrespondenz auf irund ""o" 

bri-qirui-
correspondenzen in der betreffenden Sprache, theilweise lm' en_
schlusse an das Mustercomptoir.

lL þltrgang. Fortsetzuns der Lectüre nach passencler Auswahl;
freie Besprechungen über dieserbe in Form der conversationj
Größere Aufsätze. Die Hcirer haben in der Forge die serbstandige
Ausarbeitung von Vorträgen über Themata, welche mit dãn
Zielen der Akademie in nâherer Beziehung stehen, und die
l\¡ieciergabe de¡selben in einer bestimmten Èeínenrotge zu uber-
nehmen. Kritik und Discussion diese' vorträge. l'ortãetzung cler
Handeiscorrespondenz unter besonderer Berticksichtigurrf Oes
Exporthandels.

I)er lJnterricht wird. im I. Jahrgange zum größeren Theil, im
II. Jahrgange ausschließlich in der betreffenden Fremrlsprache ertheilt.
- l/m Hörern, welche in diesen Fremd"sprachen nicht clie er_
forderliche Geläufigkeit besitzen,_^ die Uc;gticnteit zu geben,
dieselbe zu erlangen, besteht fLir diese zwei Sprachen im l]Tanrl
gang ein besonderer Curs (mit je 3 Stunden wöchentliåhem
unterrichte), in weìchem der Lehrstoff des vorbereitungscurses
behandelr wird. (I. Curs).

Die Hörer, welche diesen I. Curs besuchen, sind selbstredend.
auch zum Besuche des II. Curses verpflichtet.

ff. ,Seminarzen.

a) Wzlrfsclzafl h. c hes Semz.nar -

__ 
f, {ahrgang. Polz'lísc}ze Okot¿ontie. production und Erwerb. DerVerkehr. Der Credit. Die Einkommensvertheilung. C.r"t i.ht. ãã.politischen Okonomie. Die wirtschaftlichen parteien.

^ 'Fzlnanzzøt'ssen-sc/ta¡fÍ. Bucrgetrecrrt, Sfeuerrehre, das österreichische
Steue¡n- uud Gebüren.lr¡esen.

^ 
zollgeselzgeúang. Einfiihrung in die Lerrre von den Zölen.Entstehung und Entwickelung"der Zoligesetzgebung. euellen desZollrechtes.'rvesentlichster Inhart aer åugeJetr.. b.r'zorrpflictr-tige lVarenverkehr. Die Zollabgabe. Nach-ford.roog ooJ ã*Ë

:,^r;t-iltis Je4ährung von Zölten. Rechtsmittel. Orlaoisotlorr áe,jjeno.ocn. ure Kegelung der zorr- und Handeisverhalt-nisse zrvischenden beiden staaten der Nlonarchie. Der <isterreichrsctr-"*"*.rr.
zorltarif, die Zottarife cler frir den Außenlander. der ÛIonarchiewichtigsten ausv¡äïtigen Staaten.

Das in den Vorträgen gegebene Material findet im Serninarentsprechende Verrvertung und Bearbeitung, es bildet ferner die
$ryndlage für unrer r,eitung d.es Seminaìí.it.., ,o 

- 
pã;s*d*

fr ei en 
_ 
Meinun gsau s tau s ch der- Hörer u.d im weiteren r,o'.t..î-,r=iìãr,des Unterrichtes den Stoff zu Aufsätzen- und Vortragerì- ----"-'If. Jahrgang. Volhsznírtschaftsþohtih. Die llrprocluctiãn. Das Ge_rverbervesen. 

-socialpotitik. Der Hanciel. Verkehrspolitik.
EandelsþoÌitzth. Geschichte cler Handelspolitik und handels_politischen Doctrinen. 

- 
Handersvertrage. Die' herrschenden Ten-denzen der H¿ndersporitik. specieite ðesctrichte der österreichisch-

å:.i,ïl:.":ï_Handetspotitik i"g-.d.i Handelspolit;r. a., *i.rriig.t."tlllY¡tru11"". Aufgaben und Mittel der österreichischen Han"dels_

llltli-^- ïlî, wrctrtigsren Handelsverträge .österreich-Ungarns unclcrer auswartrgen Staaten. Seminaristische übungen i,vie im I. Jahr_gang.

ö) Comnzerzielles Senu.nar.

t. InlernatioyaJe Eandelsl¡unde unrJ l{andelsgeograpiztle.*)
Allgetneínes' Die Entrvickeiungsbedingungen des internationaren

Han_dels (hieru ü\,¿rsicht der airf pro;";;i;; und Hatzclelsaerltehr
zn l r h s a m etz g e o gr aþ h tl s c lt en, t'trfo m e n l í, ! y H aup i e r k e /t r s a d ern Zr r op o r,der transcotzlzitenlalen ßahrzen, dzr iazclttzgsteí irni¡onr*rr,.ør,rirrí/å
!:_!!, ycl¿ Lz'níen and Zeztt ,o*iþ dæ ïnternatiotzalen Nach-

*) Ðie in- cu¡siver Schrift ersichtlich gemachten Theile des Leh¡stoffesrverden von dem professo¡ ae, rranaelsgeåirãpïi. iorgu,r.g"o.

.f

ffuhentsclte oder sþanische Sprache.

f!. FglirSanS. I. Semester:. Elementargrammatik, Leichte Lese-
stücke. Einfache schriltliche übungen. Einfti.irrung in die commer-
zielle Terminologie.

j

.J

I
.t
I
I

I

I
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rzb lrl en d,ï ms I e s),' die organisation des intern ationalen trvarenhan dels ;übersichtliche Darstellung der wichtigsten Maß- uncl Gewichts-
systeme, sorvie de¡ interDationalen Wâhrungsverhältnisse; -die
Technik cles internationalen \À/arengeschäftes.

Oslerreíc/t-L,hgarn. Handelsförderungsinstitute, Warenbörsen;
die Produclt'onszerhdlrnísse z'n osterr¿¿c/z z¿nd. ín (.Ingar, (tzaci
LVarenarl, Menge u.nd Slanclort), díe fùr die lrerw'erlzøzg' der

Produclion zazchh'gen Verhelzrsntzl/el und V¿rl¿eltrs*rg, orrà ;lr*
'l7orlselzurg. znt AtqSen' and lr/eltae rlte/tr, der frandersuerhelzr
zzulsclzen oslerreic/t. und ungarn, die [s¡¿vrtt't¡isch-ungarz'scha Eín-
fultr anti 

^Ausfultr (hzeòei auc/z Schilderung der fzii den Exþort
zuzlclzligen Grenzslalíonen, See- ønd .F luss/rà.fen); Hanclelsorganisaiion,
ailgemeine Handelstechnik und lJsancen cÌes Inlandsgeschäftes
in allen bedeutencieren Handelszweigen cler Monarchie; die Spe-
ditionsverhâltnisse auf den wichtigsten IJmschlag pltítzen des Außèn-
ha¡deis,

. Hierauf gelangen die einzelnen fiir den österreichischen Export
in Betracl'rt kommenden Lânder unter Berücksichtigung folgencler
Gesichtspunkte zur Behandlung:

o.) Die ,HandeÌsstaaten Euraþas:

r. il{aße uncl Gewichte, Geidrvesen, Handeìsförrlerungsinstitute,
Börsenrvesen (speciell Warenbörsen); z. die ProduchonsaerJzd.ltnisse

fttach lTarenart, -Lfenge und Slandort)i 3. d¿r I{andelsaerkeltr nztÍ
denz Ausl.ande ntít òesonderer Rtichsiclzlnahnze auf clen öslerreich.isch-
ungarrsc/ten Erþorl (lzieòeí Schzlderorg órron-d¿rer, auch fiir den
òslerreiclt¿sch-ungarist'lten -Uxþorl zuíc/tÍzlger Verkehrsanlagen tJ¿s

Landes); 4. die Usancen fur die Haupthandelsartikel des Landes;
5. die Art der Ðulchftihrung des gegenseitigen Außenhandels,
besonders des österreichischen Exportes (bezüglich der Verbindung
der Contrahenten, der üblichen Preisanstellungen, Calculationen
Spedition und trVertbegleichung) ; 6. Zwischenhandel und Zwischen
speditiou für cìen überseeischen Verkehr Österreichs.

p) Dt:e iiðrigen euroþaisclzen sozø¿le die aul7ereuroþtiischen ,SlaaÍen
und Colonten:

t. Sc/zílderung der allgenrein geograpltz'sclten, hlintahlschen, h7-
gîenísclzen, elhnograplisclzen røzd þoÌrlzlsclzen Ver/taltnîsse des Landes-
sozaeit síe fzÌr Producttlon und Aufenltandel zon Bedeulung sind, der
Art und Zuslande d¿r Verltehrszaege, der für den Welllzandel
zuichltlgetz Hafen- und Sladlanlagen; z. wie oben unter l. sowie
Einrichtungen und Bestimmungen öffentlicher ocler privater Art,
die den Handelsverkehr der fremden Kaufleute beeinflussen_ und
nicht in anderen Disciplinen oder- in dieser an anderer Stelle
Behandlung finden; 3. wie oben unter z,; 4. díe productions-
verhältnisse nach Organisation, Nationalität der Unternehmer und
Beschäftigten, Prosperität und anderen rvirtschaftlichen Gesichts-

punkten ; 5. cler Handelsstand ; ó. Organisation und Art des
Zahlungsverliehres, Devisenhandel; 7., 8., 9. wie oben unter 3.,
4., S.i Io. Hinweis auf eventuell mögliche neue ocler andersartig
durchgefùhrte Ha¡delsbeziehungen bei Betrachtung <1es Vorganges
seitens der Concurrenzländer sowie bestehender Preis-, Nachfrage-
verhältnisse und Handelsgewohnheiten.

Unter den seminaristiscben Ubungen bildet einen bedeutenden
Theil die rechnerische Anrvendung tles im Vorstehenden skizzier-
teD Stofles zu Paritätsermittlungen, Entwürfen von Paritätstabellen,
Calculationen, Aufstellung von Conti finti, Abrechnungen von
Börsengeschäften, Warenlieferungen und Commissionsverkâufen
sor,vie über den eelegentlich der Begteichungen stattfindenden
Geld-, lVechsel- und Giroverkehr.

2, Warenl¿utzde.

f. Jalzrgang. Einleitung. Die wichtigsten physikalischen Methoden
zur Ermittlung der'Warenbeschaffenheit auf makroskopischem
lVege. Das Mikroskop, sein Bau, seine Wirkung und Handhabung.
Die Nahrungs- und Genussmittel. Pflanzliche und thierische Arznei-
lvaren, Extracte; Milchsäfte; Harze; Balsame; ätherische OIe.
Die Fette. Die Seifen- und Kerzenfabrication. Die technisch ver-
wertbaren Stoffe thierischen Ursprunges. Die Rauhwaren. Gerb-
materialien. Die Lede¡fabrication. Keramik und GIas. Schwefel,
Phosphor und die Zündhölzchenfabrication. Waren aus dem
I{ineralreiche.

ff. Jalrgang, Die Textilindustrie: Rohstofflehre, Spinnerei,
lVeberei. Die Farbstoffe (natüriiche und künstliche). Rleicherei,
Fârberei. Zeugdruck und Appretur. Die Papierfabrication. Die
Àtlineralsäuren. Düngemittei. Erdöl und Asphalt. Die Brenn-
materiaLien. Die Metallurgie. Die Metallsalze. Kork. Holz. Schreib-
und Zeichenmaterialien.

Die Vorlesungen aus der Warenkuncie erfolgen ausnahmslos
an der Hand von Mustern und werden durch den Besuch größerer
Etablissements ergänzt und unterstritzt.

c) Jut'ísÍísches Setnínar.

t. Ctlail-, Eandels- and Gezuerberecltl.

Detaillierte Besprechung der für den Kaufmann, insbesondere
für den Exporteur rvichtigsten Theile des bürgerlichen, Handels-
und Gewerberechtes, einschließlich des Patent- und Markenschutz-
rechtes. Ausländisches Handelsrecht wird stets, ausländisches
bürgerliches Recht in den wichtigen Partien herangezogen. Die
\¡erarbeitung des Vortragsstoffes erfolgt derart, dass seine Grund-
7üge im Vortrage dargelegt und seine Details in seminaristischer
lVeise mit Benützung praktischer, cier Rechtsprechung ent-
nommener Fälle von den Hörern seìbst entwickelt werden. Durch
diese l\4ethode soll auch der Zusammenhang der einlelnen
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Rechts'lehren klargelegt und dem verständnisse der Hörer nähergebracht werden, so dass die einzelnen Rechtssãtze ihnen ;ich;mehr a-ls leicht_ vergessene zufällige Normen, ,""alr"ã, ."îi-
verstandene nothwendige Folgen der staatlichen Ora"o"g 

-å.-_

scheinen, damit die Rechtsanriendung in der praxis dem Hörerleicht falle.
Die kaufmännische correspondenz wird im verlaufe d.er vor-

lesung bei den einzernen behandelten partien .ach ihrem recht-lichen Inhalte besprochen, und es werden hiebei auch di. i;;_urumer ausernandergesetzt, werchen die praxis bei ihrer corre-
spondenz bisweilen anheimiâllt.

2. fnfurnalz'onales lV'echsel" und Chechr¿clzl.

vlec]¿selreclzr- wiederhorung des österreichischen'wechselrechtes.
Erfordernisse der Girtigkeii ausiändischer lr-echsei im rnrandeund inlândíscher Wechsel im Austande.

^ 
Gegenüberstellung der Grundprincipien des deutschen und des

franz<isischen lvechselrecht... H.r.r"i.uftsgebiete beider wechsel-
rechtssysteme und Queilen des ausländiscîen wechselrechtes.

Die Wechselerfordernisse in den :einzelnen Ländern.

---Die 
-wichtigsten Normen des französìschen uncl englischea

\4/echselrechtes. seminaristische Behandrun.g des stoffes- durchpraktische 14/echselrechtsfälle.

^,_?!tt!:tr.r.,. 
Das geltende Gewohnheirsrecht, die lrlothivendigkeit

erner gesetzhchen Regelung. I)er österreichische und deuische
Checkgesetzentwurf. Die Behan<llung des Checks als \4/echsel inEngland. Das f¡anzösische Checkrec"ht.

, r. ra hrgang..*"o,^,::: rK::K:ï|, *,.n,,r,,en Abschnitteder kautmännrschen Arithmetik, soweit diesetbe mit Rücksichi
auf die ziele der Akademie in Frage kommt, sowie der Grund-
sätze der einfachen ,und doppelte-n Buchhaitung. Organisationder Buchhaltung und g"t Comptoirdienstes. di. noifrfrufto"!
iy Export- und Fabriksgeschafie. Die hiebei vorko**.oà.i
Comptoirarbeiten und Corrãspondenzen. praktisclr. D;r;ñ;;;
eines Exportgeschäftes mit der comptoiristis"t.o eoru.n.üurr!
eines Geschäftsganges, wobei der Betiieb eingehend l.rp.o"f,.il'ird.

* I!.. IaltrWzg. Neuere Buchhaitungsmethoden und. Formen. Die
Buchhaltung bei Actiengeseilschafteã. Die Bilanzen, ihre Beurthei
1,1¡S 

ora ihre Prúfung. Gèheim-Buchhaltung. Behandlung und Durch_
runrung sclrwreriger Correspondenzen und Gescheftõta[e. Fort-
ge-setzte comptoiristische übungen durch Ausarbeitung von Ge-
schäftst¿illen des Export- sowie ães ausrändischen, besoãders über-
seeischen Importhandels 

. 
für Eigen- und Comiissiorrsrecllouìg,

wobei auch die in den wichtigsten Handelsstaaten gebräuchlicheî

Buchhaitungsformen zur Besprechung und theilweisen Anwendung
kommen. Buchhaltung in englischer und französischer Sprachel

Die lVahl der Geschäftsfalle findet mögÌichst mit Rticksicht auf
- den Fortgang des Unterrichtes in der internationalen HandeÌskunde

statt; auch werden in letzterem Gegenstande vorgenommene
Rechnungsdurchfrihrungen als Grundlage der weiteren Ausarbeitung
im Mustercomptoir benützt.

:-t

fV. Carse.

t, Verifassungs- und Vcrzøallangslehre, Slatzlslz:þ.

.Das 
'Wichtigste aus der Verfassung und Verwaltung der öster-

reichisch-ungarischen Monarchie. Diplomatische Vertretãng im Aus-
iande, Der Consulardienst. Übersicht der Verwaltungseinri-chtungen
in den wichtigsten Culturstaaten, mit besondereiRiicksicht äuf
jene Staaten, welche für den österreichischen Außenhandel von
Bedeutung sind.

Das Wichtigste aus dei Verwaltungsstatistik mit besonderer
Berücksichtigung der Gewerbe- und Handelsstatistik.

2. Versc hífangsges clzaft.

Binnenschiffahrt und Seeschiffahrt. Die Seeschiffe unrl ihre
rvichtigsten Theite. Die Verladung und Löschung der Güter.
Charter party und Connossament. Die Connossamènte der be-
deutendsten Schiffahrtsgesellschaften, Tarifwesen mit besonderer
Berücksichtigung dgJ für den österreichischen Export wichtigen
Linien. Praktische übungen im Berechnen d.er Fraiht für Gtiier_
versendungen zur See. Docks und Entrepôts. IIavarie, Dispache
und Bodmerei.

3. Grundzüge der Rechtsuerfolgung inz In- und AusÌande.

Die Gerichtsorganisation, Zuständigkeitsordnung, die Organi-
sation der Parteienvertretung (Advocatur, procuratur), das Koiten-
wesen sowje ein allgemeines Bild des Ganges des Civilprocesses
in osterreich und der für den österreichischen Export ri"htig"rt
ausländischen Staaten. Die .Zuständigkeít und das AnmelduJgs-
wesên im Concurse Österreichs und der obgenannten ausbnãi.
schen Staaten.

l. Transþorl und Tarz¡fzaesen.

Volkswirtschaftliche Grundlagen. Der Güterverkehr. Historische
Darsteilung der Entwickelung des Eisenbahntarifv¡lesens. Tarif-
systeme, Tarifbildungsarten. Eisenbahn -Betriebsreglement und.
internationale Ubereinkommen. Gütertarile in österieich-Ungarn;
Esenbahnverbände, TarifcartelÌe; Tarife des Auslandes; diiecté
fnlands- und Auslandstarife. Refactie und Reexpeditionstegünsti-
gungen. Häufige praktische übungen im Berechnen d.er Fracht
für Griterversendungen nach dem Auslande.
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5. Vet siclterungszuesen.

. Der Versicherungsvertrag (<iie polizze); die Arten der Ver_
sicherung; die Versicherungsgesellschafteí' und Anstaiten. Aus_fiihrliche Behan_dlung_ des 

-Transport- 
(Valoren_) on¿ S..u"._

srcherungsgeschäftes. praktische übungen-'

6. Slenographíe.

^ Aysðíldungl,rzzrs. Systematische Anleitung zum Gebrauche der
S_atzkürzung in der Praxis. SchnellschriftlicÉe Ubunge" qgo_ioo
Worte in der Minute).

..F1i1 .dm ff. /altrgang. trVeitere übungen in der Debatten_
schrift (roo-rro lvorte in der Minute). 

"Französische 
und eng-

lische Stenographie, und zwar: übertrágung des Gabelsbergå
schen Systems auf das Französische nãcÈ professor Heiniich
Krie_g, und Ubertragung des Gabelsberger'schen Systems auf das
Englische nach Heinrich Richter.

7. Ge.tundhez'Ísþfege.

. Ausgervählte capiter derserben mit besonderer Berücksichtigung
der Reise-, Schiffs- und Tropenhygiene. Lebensbedürfnisse,' Er:-
krankungen, _Kiima, Witterung, Niirrung, Kteidung, Hygienå des
Reisens, Infection. venerische Erkraikungen. Erste 

-Hitre 
¡ei

Untallen.

Studienplan für die Hörer der Akademie.
A. Vorbereitrurgseus,

Stu¡den wöcheutlich
I- Seu. fI. Sem.

Französische Sprache
Englische Spraitle . . . . . . .
Handelsgeographie
Volks wirtschaftslehre
Handels- und lVechselrecht .

Kaufmännisches Rechneu
Comptoirarbeiten ünd Correspondenz
tsuchhaltung .

Stenographie

B. Akeuletnie

Lehrgegenstend

77
66
.) c,

ÐJ
ôó
44
+í)
34
22

3434

I

I

Obligate Gegenstünile.

f, Sprachen.
a) Französische Sprache und Co¡re-

spondenz*1
Z) Englische Sprache und Corre-

spondenz*)
r) Italienische oder spanische

Sprache (alternativ)

ff. Seminarien.
a) Virtschaftliches Seminar
ã) Commerzielles Seminar:

l. Internationale Handelshunde
und Handelsgeographie

2. Wa¡enkunde
cJ Juristisches Seminar:

1. Civii-, Ilandels- und Ge-
werbe-Recbt

2. ìÃZechsel- und Check-Recht

fü. Mustercom?¿oir.

fï. Curse,

I. Jahrgang: Yerfassungs- und
Verrvaltungslehre; Statistik
Vers chiffungs geschäft**)

II. Jahrgang: Rechtsverfolgung im
In- und Auslande
Transport- und Tarifwesen
Versicherungswesen x*)

V. Wahlfrei.
G esundheitspflege**x)
Stenographie

4+3 4+3 11, bzw. 8

11, .,, I
t)

01/!t2

1Illz
lr

4

4

6

4

tr
Ð

2

2
7

1

.f

2
1

1
1
1

4

À

6

4

4+34+3

6

5
Õ

2
2

o

:

5

Þ

t
6

_¡t 4
I
6

1

oó

2
7t
l2

1'
l2
2

al
l2

;

1
2

1

-- 
*) ? Srunden für jene l{örer, dio eine geringere Vorbiliuug aufweisen; 4 Stuude!für die çoraescblitteûerr IIörer-

- _**) Die-Curse über d&s \rers-chiffungsgeschäft RDd \rersicherungsw-esen werden irjedem zlveiten Jahre zu Ostern in Tries-t;bgehalten,***) Diese VorlesBngen ûûde! i! jodem ziveiten Studienjâhre 6tatt.

I

r. rr. ll r.
Sem. Sen. llSem

II.
Sem.

Zusammen

I. Jahrg. II. Jâhrg.

Slundcrzahl pro Woche



Vorlesungsverzeichnis.
f. Voróereilungscurs.

^Französische 
Sprache und Correspondenz, 7stúndig, I)r, Cltarles

GIøuser,
Englische Sprache, ósttindig, Josef A. Donn¿r.
Handelsgeographie, 2stündig, Dr. Roòert Síeger.
Volkswirtschaftslehre, 3stündig, Dr. Síegmund -Feilõogen.
Handeis- und Wechselrechr, 3 stün di1, _W_- I,tadAtC*_S!r-Sg$^,
Kaufmännisches Rechnen, 4stündig, Dr.-jis:ef Ilitto"rì.
Comptoirarbeiten und Corresponclenz, 3stündig, Julius Zíegler.
Buchhaltung, 4stündig, Juhus Zieg/er.
Stenographie, zstündig, Hans Slrígl.

ff. Ersler /alzrgang.
Französische Sprache und Correspondenz, Jstündig,

I. Curs, Jstündig, Dr. Cltarles Glaaser.
III, ,, 4 ,, Marc Gralacaþ.

Engiische Sprache und Correspondenz, /stündig,
f. Curs, 3stündig, Josef A. Donner.

ïI, ,, 4 ,, Henry Langridge,
Wirtschaftliches Seminar :

L Volkswirtschaftslehre.
II.-Zollgesetzgebung des In- und Auslandes, lV,r) 6stündig,

S. 1) 5stündig, Dr. Síegmand .Feitöogen.

Commerzielles Seminar :
L lnternationale Handelskunde, 3sttindig, Dr. þsef lfethuer.

II. Handelsgeographie, zstündig, Dr. Roõerl Sieger.
III. Warenkunde, 3stündig, I)r. Síegmund .Feifler.

Juristisches Seminar:
I. Çi,É1-, H"tdslS- und g_qyp'bprçcht,

FtFncg,-ör.' Rudotf poiiïni. "
\ry. zstündig, S.

IL Wechsel:1{ C-!:"kle1h1, W, zstündig, Dr. Ludzu íg Slrauss
1) \V. : 'Wintereemesterr S. : Sommersemester.

-jr-
Mustercomptoir, 3sttir:dig, Anlon Schmzld, Vicedirector.

lgfassung¡-. .ol*-Vç.-wilrupg;sleh-{e- sowie Statistik, 2stündig' 
I I

Dr. Feiãlîïànd Schmid. ìl
--"Srerrograpliiê, -ï ôtrlidig, Hans Strígl.

fil. Zøeiler Jahrgang.
!'ranzösische Sprache und Correspondenz, 4ständig, Marc

Gralacaþ.
Englische Sprache und Correspondenz, 4stündig, I{enry Langridge'
Itaiienische Sprache, 6stündig, Dr. þsd Priebsch.

Spanische Sprache, 6stündig, Dr. Josd Prieösc/t.

Wirtschaftliches Seminar:

III. Volkswirtschaftspolitik.

IV. Handelsvertrâge Osterreich-lJngarns sowie der aus-

wärtigen Staaten, 4stündig, Dr' Siegmund -Feilôogen.

Commerzielles Seminar :

I. Internationale Handelskunde, 3stündíg, Dr. /osef H e I lauer -

II. Handelsgeographie, 3stündig, Dt. Roöerl Sieger'

III. Warenkunde, 3stündig, Dr. Síegnund -Feíiler'

J-uristis-che¡*lglgin g :

Civil.,Jlandels.,qqd Gewerberecht, \Y. zstündig, S' rstündig,
Dr. Rzrdotf Po/taïl--"-*^- -

8gqlr_l¡-u_çftolggng im tn- qd $11þnife, S. rstündig. Derselbe'

Nlustercomptoir, 3stündig, Anlon Schmíd, Vicedirector.
Transport- und Tarifwesen, zstündig, Alexander .Freud,

Stenographie, rstündig, Ifans Strigl.

f V. Allgenteín zugangliclte Abendcurse fùr Lehrer an haufmdnnísclzen

Un/errichtsans/alten und Lelzranzls- Candidaten in Wínlersernester
tgoofrgor.

¡, Handelskunde, Buchhaltung, Correspondenz und Muster-
comptoir als Unterrichtsgegenstände an kaufmännischen Lehr-
anstalten, zsttindig, Montag 7-9, Anlon Sclzmid, Vicedirector.

z. Das kaufmännische Rechnen an Handelslehranstalten,
2stündig, Dienstag 7-9, Julius Ztleg¡tr.

3. Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik im Um-
fange der kaufmännischen Unterrichtsanstalten, 2stiindig, Mitt-
rvoch 7-9, Dr. Siegmand ,Feilóogen.

4. Die Organisation des internationaÌen Handels, r {rstündig,
Freitag 7-\119, Dr. /osef lfeilauer.

5. Ausgewählte Capitel aus der Warenkunde, zstündig, Dienstag
nnd Freitag 7-8, Dr. Síegnzund lleiller.

ó. Weltproduction und Weltverkehr, zstündig, Donnerstag 7-9,
Dr. RoöerÍ Síeger.
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Die schriftliche Prüfung umfasst die vier zuerst génannten
Gegenstände, die mündliche Prüfung außerdem díe Handels- und
Wechselkunde.

Für jeden schriftlich zrt prüfenden Gegenstand wird den
Candidaten eine Arbeitszeit von zwei Stunden gewährt. Die
mündliche Präfung ftir jeden Gegenstancl umfasst in der lìegel
die Zeít von einer Viertelstu¡de. I)as Elgebnis der Aufn¿hms-
präfung wird in einer Conferenz der Examinatoren festgesteilt
und dem Candidaten ohne Verzug bekanntgegeben.

Anforderungen bei der Aufnahmsprüfung für Absolventen
einer höheren Handelsschule (Handelsakademie).

t. .Ivranzösisclze und englísclze Sþrache.

,) Grammøtïþ. Formenlehre. Die Hauptregeln der Syntax. An-
wendung der Zeiten" Die Verneinung.

b) Leclti.re. Übersetzung von Aufsätzen und zusammenhängenden
Darstellungen aus dem commerziellen Gebiet,

c) Iføndelscorrespond¿nz. Einfache Briefe ijber Bestellungen.
Ausführung derselben. Facturen, Scheine, Quittungen, Anweisungen,
Checks. Briefe über Tratten, domicilierte Wechsel, Commissions-
tratten, Rimessen, Conto-Corrente, Erkundigungs- und Auskunfts-
briefe, Mahnbriefe und Reclamationsbriefe. Briefe im Commissions-
warenhandel uncl Bankverkehr.

z. Kaufmcinnîsclzes Rec/tnen. Kenntnis der Währungen, wich-
tigsten Múnzen, Maße und Gewichte (der europäischen Staaten
sowie der Vereinigten Staa.ten von Nord-Amerika); Kenntnis der
Usancen im Wechsei- und Devisenhandel sowie der theoretischen
Grundlagen fiir die Berechnungen im Warenhandel.

Rechnen mit benannten Zahlen, Kettensatz, Procent und Zinsen-
rechnung, Conto-Correntrechnung, lVechsei-, Discont-, Devisen-
und Effectenrechnungen auf den wichtigsten europäischen Börsen-
plätzen (!Vien, Berlin, Hamburg, Frankfurt a./M,, Amsterdam, Paris,
London), Warencalculationen und Warenrechnungen.

3. Correspondenz. Anfefiísung von Facturen, Conti finti, Ein-
und Verkaufsrechnungen, Spesenrechnungen, Wechseln, Ao-
weisungen; Schriftstücke im Fracht- und Postverkehr, Briefe in
Wechselangelegenheiten ; Briefe i.iber Barsendungen, Uberweisungen,
Erkundigungs-, Auskunfts-, Empfehlungs- und Creditbriefe, Cir-
culare, tsriefe im !Varen-, Speditions-, Participations- und Com-
missionsgeschäfte.

4. BucltlzalÍung. Gründliche Kenntnis der einfachen und
doppelten Buchhalìungsmethode der im lVaren- und Speditions-

r*

Anhang.

Regulativ für die Aufnahmsprüfung.

t. Iìir AbsoÌuenlen einer hölter¿n Eandelsschule (Handelsahademie).

Die Absolventen einer höheren Handelsschule (Handelsakademie)
haben sich einer Aufnahmsprüfung aus der französischen und
englischen Sprache, dem kaufmännischen Rechnen, der Corre-
spondenz, der Buchhaltung, dem Handels- und Wechselrechte
und dr:n Grundbegriffen der Volkswirtschaftslehre in einem Aus-
maße zu unterziehen, welches dem Lehrziele einer höheren Handels-
schule (Handetsakademie) entspricht. Die Prüfung theilt sich in
eine schriftiiche und mündliche.

Die scltri.ftliclze Prüfang umfasst die vorgenannten Fremri-
sprachen, das kaufmännische Rechnen, die Correspondenz und
die Buchhaltung; die nzündliche Prüfang außerdem das Handeis-
und Wechselrecht und die Volkswirtschaftslehre.

Aufnahmswerber, welche ein Abgangszeugnis mit dem Caicul
,,erste Classe mit Vorzug" vorlegen, können seitens der Direction
des k. k. österreichischen Handels-Museums 'on der Ablegung der
schriltlichen Aufnahmsprüfung aus jenen Gegenständen befreit
werden, aus welchen sie im Abgangszeugnisse mindestens die
Note,,lobenswert¡r erhalten haben.

2. .Fùr aösoluierle Míllelscltüler.

Die Abitu¡ienten von Mittelschulen (Gymnasien, Realgymnasien,
Realschulen) haben sich einer Aufnahmsprtifung aus 

- 
cler fran-

zösischen Sprache, dem kaufmännischen Rechnen, der Corre-
spondenz und der Buchhaltung sowie den Grundsätzen der Handels-
und Wechselkunde zu unterziehen, wobei das Ausmaß von l(ennt-
nissen, welches dem Lehrziele einer zweiclassigen Handelsschule
entspricht, nachzuweisen ist.
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handel vorkommenden llilfsbücher, der Büchereröffnung, des

Monats- und Jahresabschlusses.
Verbuchung von Commissions- und Participationsgeschäften

im V/arenhandei; Buchhaltung bei Handelsgesellschaften.

5. Handels- und Wechselreeå1. Rechtsquellen in Handelssachen;
diã Bestimmungen über den Kaufmann, Procuristen und die

Handelsgehilfen. Handelsbücher un<l Handelsregister, die Sensale'

Die Handelsgesellschaften. Die Bestimmungen über die Handels-

geschäfte, deien Abschließung und Erfüllung, der Handelskauf'
bie Vorschriften über das Commissions-, Speditions' und Fracht-
geschäft. Die Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften. Ursprung
ães .Wechsels, 

Wechseltähigkeit, Erfordernisse des Wechsels,

lYechselhaftung, fndossament, Annâhme und Zahlung, Protest und
Regress, fntervention, Vervielfältigung, Amortisation, Verjährung,
eigene Wechsel, Wechselstempel.

6. 7o lkswírts c lza1fÍs lehre. Grundbegriffe ; Production, Productions'
factoren, Arbeitstheilung, Maschinen, Unternehmungsformen, Gäter-
umlauf, TVert, Geld, Währung, Preislehre, Credit, Geldersatzmittel,
Banken, Handel; Gütervertheilung, Arbeitslohn, Capitalzins, Unter-
nehmergewinn, Grundrente, Production und Consumtion' Ent-
wickelungsgeschichte der Volkswirtschaftslehre' Charakteristik der
einzelnen Systeme.

Verbuchunþ von Commissionsgeschäften im Warenhandel.

5. Ífantlels- and \Ilechselkunde,Det Handel, Arten und Bedeutung'

rles Handels, der Kaufmann, das Handelspersonal, Handeisgesell-

schaften und Errverbs- und ÏVirtschafts'Genossenschaften- Firma
und Handelsregister, Handelsgeschäfte' Die Hilfsgewerbe des

Handels (Sensai, Agent, Commissionär, Spediteur, Frachtführer);
die Güter, Productionsfactoren, Wert, Geld, trVährung. Preislehre,.
Cre:dit, Banken, Geidersatzmittel, Einkommenszweige ; der Wechsel

(Erfordernisse, Weiterbegebung, Annahme, Zahlung, Protest)'

: *.'

Anforderungen bei der Aufnahmsprüfung für Mittelschul-
Abiturienten.

t. Französzlsche Sprache. Hinreichende Kenntnis der Formen-
und Satzlehre, Übersetzungen aus der fremden Sprache und in
die fremde Sprache. Einfache Briefe über Bestellungen. Ausfiihrung
derselben. Facturen, Scheine, Quittungen, Anweisungen, Checks.

Briefe Íiber Tratten, domicilierte Wechsel, Commissionstrå.tten,
Rimessen, Conto-Corrente, Erkundigungs- und Auskunftsbriefe,
Mahnbriefe und Reclamationsbriefe.

z. Kaufnzannísclzes R¿cÌ¿nen. Kenntnis der wichtigsten Münz-,
Maß- und Gewichtssysteme (der europäischen Staaten und der
Vereinigten Staaten von Nord'Amerika); Rechnen mit benannten
Zahlen, Procent-, Zínsen-, Discont- und Conto-Correntrechnung.
Warenrechnungen und Calculationen. Wechselberechnungen und
Devisenrechnung an der Wiener Börse,

3. Corresþondenz. Die wichtigsten Schriftstücke im Warenhandel
(Facturen, Consignationsfacturen, Verkaufsrechnungeo' Spesen-

iechnungen, Wechsel). Briefe im lVarenhandel für eigene und fremde
Rechnung; Briefe über Wechsel, Barsendungen und Uberweisungen.
Erkundigungs-, Auskunfts-. Empfehlungs- und Creditbriefe. Circulare.

y',. Buclzlzattuzg. Kenntnis der einfachen und doppelten Buch-
haltungsmethode, sowie der wichtigsten Hilfsbücher.
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